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8. Abschnitt 

Sonstige Anforderungen an Bauwerke, Bauteile und Anlagen 

Arten von Nutzungseinheiten in Gebäuden 

§ 119. (1) Eine Nutzungseinheit ist ein selbstständig nutzbarer Teil eines Gebäudes. 
Nutzungseinheiten bestehen aus einer oder mehreren Räumlichkeiten, die von anderen Nutzungseinheiten 
oder allgemeinen Teilen des Gebäudes abgetrennt sind. Nutzungseinheiten sind entweder Wohneinheiten 
(Wohnungen, Wohneinheiten in Heimen und Beherbergungsstätten), Zimmereinheiten (in Heimen und 
Beherbergungsstätten), Betriebseinheiten oder sonstige Nutzungseinheiten. 

(2) Bei einer Wohnung handelt es sich um die Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden 
Räumen, die baulich in sich abgeschlossen sind, über einen eigenen Zugang vom Stiegenhaus oder 
Hausflur oder von außen verfügen, die selbstständige Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen und 
zu Wohnzwecken bestimmt sind. Die Nutzfläche einer Wohnung muss mindestens 30 m² betragen. Jede 
Wohnung muss über mindestens eine Toilette, eine Dusch- oder Badegelegenheit und eine 
Kochgelegenheit im Wohnungsverband verfügen. Eine Wohnung muss zumindest aus einem 
Aufenthaltsraum bestehen. Bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss mindestens eine 
Toilette in einem separaten Raum untergebracht werden. Wohnungen müssen, ausgenommen in den in 
§ 115 Abs. 1 Z 1 lit. a bis d genannten Bauwerken, so gestaltet sein, dass sie nachträglich für die 
Benutzung durch behinderte Menschen ohne erheblichen Aufwand anpassbar sind. 
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(2a) Eine Wohnung darf außer unmittelbar für Wohnzwecke nur für folgende Nutzungen verwendet 
werden: 

 a) solche, die üblicherweise in Wohnungen ausgeübt werden; die gewerbliche Nutzung für 
kurzfristige Beherbergungszwecke stellt keine solche Tätigkeit dar, 

 b) eine 90 Tage pro Kalenderjahr nicht überschreitende vorübergehende kurzfristige Vermietung 
der Wohnung, für die eine Verpflichtung zur Entrichtung einer Ortstaxe nach dem Wiener 
Tourismusförderungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung besteht, ohne dauerhafte 
Aufgabe des Wohnsitzes in dieser Wohnung. 

Eine über die Grenzen der lit. a und b hinausgehende Vermietung, für die eine Verpflichtung zur 
Entrichtung einer Ortstaxe nach dem Wiener Tourismusförderungsgesetz besteht, ist nach dem 1.7.2024 
nur mit einer Ausnahmebewilligung gemäß § 129 Abs. 1a zulässig. 

(3) Unterkunftsräume in Heimen und Beherbergungsstätten verfügen zumindest über eine oder 
mehrere Schlafstellen. Sie können so ausgestaltet sein, dass zur zweckmäßigen Nutzung die 
Mitbenutzung allgemeiner Räumlichkeiten erforderlich ist (Zimmereinheiten) oder über sämtliche 
Ausstattungsmerkmale einer Wohnung (Toilette, Dusch- oder Badegelegenheit und Kochgelegenheit im 
Zimmerverband) verfügen (Wohneinheiten). Die einzelnen Unterkunftsräume müssen den Anforderungen 
für Aufenthaltsräume entsprechen; in Beherbergungsstätten genügt jedoch eine verglichene lichte 
Raumhöhe von 2,20 m, wenn den Erfordernissen der Gesundheit durch besondere Vorkehrungen, 
insbesondere die Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung, Rechnung getragen wird und für jede 
Schlafstelle des Aufenthaltsraumes ein Luftraum von mindestens 15 m³ zur Verfügung steht. Eine dem 
jeweiligen unmittelbaren Heimzweck zuwiderlaufende Verwendung von Unterkunftsräumen in Heimen 
ist nur dann und insoweit zulässig, als dies gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist. 

(4) Betriebseinheiten sind Nutzungseinheiten, die ausschließlich oder überwiegend Büro-, Geschäfts- 
oder sonstigen betrieblichen Zwecken dienen. 

(5) Sonstige Nutzungseinheiten (Kellerabteile, Garagen, Freizeiträume und dergleichen, allgemeine 
Räumlichkeiten in Heimen und Beherbergungsstätten) sind ihrem jeweiligen Nutzungszweck 
entsprechend zu bezeichnen und zu benutzen. 
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